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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach dem Landesausschuss für den Rettungsdienst hat am 9. November 2010 auch 

der Landesfeuerwehrbeirat der Fortschreibung der „Gemeinsamen Hinweise zur Leit-

stellenstruktur der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr“ zugestimmt. Das Abstim-

mungsverfahren ist damit erfolgreich abgeschlossen. Die endgültige Fassung der 

„Gemeinsamen Hinweise zur Leitstellenstruktur der nichtpolizeilichen Gefahrenab-

wehr“ ist angeschlossen.  

 

 

Kern der Fortschreibung der „Gemeinsamen Hinweise zur Leitstellenstruktur der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr“ ist mit der nachträglichen Erstellung der Anlage  

3 die Regelung der Qualifizierung von Leitstellendisponenten für die Tätigkeit in Inte-

grierten Leitstellen. Diese soll im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung erfolgen, 

die einschließlich des Prüfungsmoduls insgesamt 15 Module schulischer und prakti-

scher Weiterbildung von (mindestens) einundzwanzigmonatiger Dauer umfasst. Je 

nach fachlichen und persönlichen Zugangsvoraussetzungen kann sich die Weiterbil-

dung jedoch auf acht Module mit neunmonatiger Weiterbildungszeit verringern. Die 

Weiterbildung soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden.  

 

 

Ziel der Weiterbildung ist es, für Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst ein 

den heutigen Anforderungen entsprechendes gleichwertiges Qualifikationsniveau für 

die organisationsübergreifende Disponententätigkeit in Integrierten Leitstellen sicher-

zustellen. Durch die Weiterbildung soll damit nicht nur ein zentraler Beitrag zur Quali-

tätssicherung geleistet werden, sondern auch die Bereitschaft und Fähigkeit zur Leit-

stellenintegration gefördert werden, die die Bildung bereichsübergreifender Leitstellen 

einschließt.  
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Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Innenministerium     Ministerium für Arbeit und Sozialordnung 

        Familien und Senioren 

 

 

gez.        gez. 

Eberhard Wurster     Dr. Joachim Kohler  

Ministerialdirigent     Ministerialdirigent 
 

 
 
 


